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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.02.1985

Norm

AktG §70

AktG §71

Rechtssatz

Kein Arbeitnehmer hat so wie ein Vorstandsmitglied die Stellung eines weisungsungebundenen, mit unbeschränkbarer

Vertretungsmacht ausgestatteten Unternehmensleiters, und kein Arbeitnehmer hat für die Obliegenheitsverletzungen

so einzustehen wie Vorstandsmitglieder, auf welche die Vorschriften des Dienstnehmerhaftp6ichtgesetzes nicht

Anwendung finden.
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